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SICHERHEIT BEI EXKURSIONEN 

MERKBLATT FÜR EXKURSIONSTEILNEHMERINNEN 

BEI TAGUNGEN, SEMINAREN, KURSEN UND 

ERFAHRUNGSAUSTAUSCHVERANSTALTUNGEN 

Im Rahmen der von Ihnen gebuchten ÖWAV-Veranstaltung, die von der GWAW GmbH bzw. 

externen PartnerInnen durchgeführt wird, wird neben den Vorträgen und Lehreinheiten auch 

eine Exkursion stattfinden. Um die Sicherheit für alle TeilnehmerInnen über die gesamte Dauer 

unserer Veranstaltungen zu gewährleisten, werden Sie daher ersucht die folgenden Hinweise 

zur Sicherheit vorab sorgsam durchzulesen und im Rahmen der Exkursion unbedingt einzu-

halten.  

1. SICHERHEIT ALLGEMEIN: 

• Während der Exkursion ist den Anweisungen der Exkursionsleitung oder -beglei-

tung bzw. der Exkursionsführung Folge zu leisten. 

• Die erforderliche Persönliche Schutzausrüstung (PSA), sofern im Vorhinein ange-

geben, ist mitzubringen und zu verwenden. Andernfalls ist eine Teilnahme an der Ex-

kursion leider nicht möglich.  

• Tragen von festem Schuhwerk und angemessener Kleidung (Regenschutz, Schutz 

vor Hitze) ist erforderlich. 

• Am Exkursionstag ist das Alkoholverbot einzuhalten (vor und während der Ex-

kursion). 

• Die ExkursionsteilnehmerInnen dürfen weder unter dem Einfluss von Drogen stehen 

noch durch Medikamente beeinträchtigt sein. 

• Bei Verhaltensauffälligkeit wie z.B. Alkoholisierung und Nichtbefolgung der Anwei-

sungen der Exkursionsleitung oder -begleitung bzw. des Anlagenpersonals etc. muss 

ein Ausschluss der Teilnehmerin/des Teilnehmers von der Exkursion erfolgen.  

2. GRUNDSÄTZLICHES: 

• Die Exkursionsteilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. 

• Bei der Teilnahme an ÖWAV-Veranstaltungen müssen die TeilnehmerInnen kranken-

versichert sein.  
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• Ist das nicht der Fall, ist vom/von der Teilnehmer/in für die Veranstaltungsdauer eine 

gesonderte Versicherung abzuschließen und der Nachweis ist unaufgefordert 

vorzulegen. 

• Teilweise führen Exkursionen in unwegsames, möglicherweise schwer begehbares 

Gelände. TeilnehmerInnen mit körperlichen Beeinträchtigungen haben vor Antritt 

der Exkursion Rücksprache mit der Exkursionsleitung bzw. -begleitung zu halten, 

um abzuklären, ob eine Teilnahme an der Exkursion möglich ist.  

• Sollten Sie im Rahmen einer Exkursion eine oder mehrere Gefährdungen erkennen, 

ist die Exkursionsleitung bzw. -begleitung umgehend darüber zu informieren.  

• Das vorliegende Merkblatt hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.  

• Wir ersuchen Sie höflich, im Sinne der Eigenverantwortung, besonders achtsam zu 

handeln.  

3. BESICHTIGUNG EINER ANLAGE ODER BAUSTELLE  

• Den Anweisungen des Anlagenpersonals bzw. der Bauleitung ist Folge zu leisten.  

• Bitte immer bei der Gruppe bleiben.  

• Es sind keine Alleingänge, weder in der Anlage noch im Freien, zu unternehmen. 

• Anlagenteile, Schalter, Tasten, Schieber usw. dürfen weder berührt noch betätigt 

werden. 

• Auf Bauwerke, Podeste oder ähnliches hinaufzusteigen ist verboten.  

• Abgesperrte Bereiche, Räume, Schaltschränke etc. dürfen weder geöffnet noch 

betreten werden.  

• Im Fall von Personen- und/oder Sachschäden ist unverzüglich die Exkursionslei-

tung, -begleitung bzw. die Exkursionsführung zu verständigen. 

• Fotos dürfen nur mit Zustimmung des Anlagenpersonals bzw. der Bauleitung ge-

macht werden und sind ausschließlich zur privaten Nutzung erlaubt.  

• Es wird darauf hingewiesen, dass auf Anlagen bzw. Baustellen besondere Gefähr-

dungen und Belastungen, insbesondere auch aus hygienischer Hinsicht, bestehen 

können.  

• Der direkte Kontakt mit Abwasser, Schlämmen, Abfallstoffen und kontaminierten Ein-

richtungen usw. ist daher zu vermeiden.  

• Verunreinigungen sind zu beseitigen (Handreinigung, etc.), um Keimverschleppung 

zu verhindern.  

4. AN- UND ABREISE 

• Bei einem Großteil der ÖWAV-Veranstaltungen (Seminare, Kurse,…) wird für die An-

reise zum bzw. Abreise vom Exkursionsort ein Bus zur Verfügung gestellt. In diesem 
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Fall hat aus Sicherheitsgründen die Hin- und Rückfahrt grundsätzlich in der Gruppe 

mit dem Bus zu erfolgen.  

• Wird der Bus nicht genutzt, ist die Exkursionsleitung bzw. -begleitung zu informie-

ren (abmelden). 

• Achtung beim Ein- und Aussteigen, insbesondere auf den Straßenverkehr. 

• Auf Straßen immer Gehsteige und Fußgängerübergänge benützen und grundsätzlich 

bei der Gruppe bleiben. 

• Wird kein Bus zur Verfügung gestellt, ist die Anreise zum bzw. Abreise vom Ex-

kursionsort selbst zu organisieren. Hierüber wurde bereits im Programm/Folder der 

Veranstaltung informiert.  

• Die Bildung einer Fahrgemeinschaft wird empfohlen.  

• Die An- und Abreise erfolgt auf eigene Gefahr.  

 

 

 

  




